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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.2021

Norm

FAGG §4 Abs1 Z5

Rechtssatz

Bei Vereinbarung zweier verschiedener Festpreise mit unterschiedlichen Abrechnungszeiträumen (hier: einer

monatlichen Grundgebühr und einer jährlichen Servicepauschale) haben die jährlichen Gesamtkosten auch die

kumulierten monatlichen Kosten und die monatlichen Gesamtkosten auch die aliquotierten jährlichen Kosten zu

enthalten.
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